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Auszug aus  
der Satzung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Meschede 

und Schmallenberg und der Gemeinden Eslohe und Finnentrop 
 
 
 

§ 5 
Ausschließungsgründe 

 
 

Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören: 

a) Dienstkräfte der Sparkasse 

 

b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, Mitglie-

der des Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertreter-

versammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentan-

ten von Unternehmen sind,  die gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder vermit-

teln oder andere Finanzleistungen erbringen, oder die für Verbände dieser Unter-

nehmen tätig sind oder vergleichbare Tätigkeiten ausüben. Dies gilt nicht für die Mit-

gliedschaft in Verwaltungs-oder Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitu-

te, bei denen das Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- und Girover-

band an der Trägerschaft beteiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der mit 

den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden Unternehmen. 

 

c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen Postbank AG, der Deutschen Post 

AG. 

 

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.   

 

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines Vermögensvergehens ein 

Strafverfahren rechtshängig oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und solange 

nach dem Gesetz über das Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt wer-

den darf, oder die als Schuldner in den letzten  zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren 

oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren 

oder noch sind. 

 

 

 


